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§ 65 LWK-WO Vorlaufige Ermittlung
im Wahlkreis, Bericht an die

Landeswahlbehorde

LWK-WO - Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2025

1. (1)Die Bezirkswahlbehorde hat das vorlaufige Bezirkswahlergebnis fiir die Landeskammerwahl auf die schnellste
Art (Sofortmeldung) der zustandigen Kreiswahlbehoérde und der Landeswahlbehdérde in der im § 56 Abs. 4
gegliederten Form bekannt zu geben.

2. (2)Die Kreiswahlbehorde hat hierauf auf Grund der ihr von den Bezirkswahlbehdrden gemaf3 Abs. 1 erstatteten
Berichte das vorlaufige Stimmenergebnis im Wahlkreis zu ermitteln.

3. (3)Die Kreiswahlbehoérde hat das von ihr nach Abs. 2 ermittelte vorlaufige Stimmenergebnis im Wahlkreis auf die
schnellste Art (Sofortmeldung) der Landeswahlbehdrde zu berichten. Der Landeswahlbehoérde sind bekannt zu
geben:

1. 1.die Gesamtsumme der abgegebenen gultigen und ungultigen Stimmen;

2.die Summe der unglltigen Stimmen;

3.die Summe der gultigen Stimmen;

4.die auf die einzelnen Wahlergruppen entfallenden gultigen Stimmen (Wahlergruppensummen);

5.die Wahlzahl;

6.die Zahl der auf jede Wahlergruppe entfallenden Mandate;

7.die Zahl der Restmandate;

8.die Zahl der auf jede Wahlergruppe entfallenden Reststimmen.
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Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 146/2024

In Kraft seit 18.12.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lwk-wo/paragraf/56
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=146/2024&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 65 LWK-WO Vorläufige Ermittlung im Wahlkreis, Bericht an die Landeswahlbehörde
	LWK-WO - Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005


